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Thüringer Landesanstalt

für Landwirtschaft

Fachliche Position zur landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung

1. Die Verwertung von Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen ist bei Einhaltung der Klärschlammverordnung ordnungsgemäß. Die aktuelle Fachdiskussion unter Einbeziehung aller relevanter Wissenschaftsbereiche hat ergeben, dass bei der sachgerechten landwirtschaftlichen Verwertung keine Gefährdung für das Allgemeinwohl besteht.

2. Die Landwirte sollten vorrangig regional anfallende Klärschlämme anwenden, deren gute Qualität (hohe Nährstoffgehalte, niedrige Schadstoffgehalte) durch das Gütesicherungssystem des BQSD oder einäquivalentes Gütesicherungssystem zertifiziert ist. Das gilt auch für die Verwendung von Komposten, die Klärschlamm enthalten. Damit ist das Recycling gemäß dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz gewährleistet.

3. Klärschlamm ist unter Berücksichtigung seines hohen Stickstoff- und Phosphorgehaltes grundsätzlich nur auf Nutzflächen mit Düngebedarf einzusetzen. Dort hat Klärschlamm einen jährlichen anrechenbaren Düngewert von rund 50 Euro/ha. 

4. Der Landwirt muss zur Einhaltung der guten fachlichen Praxis bei der Verwertung organischer Düngestoffe beachten, dass der Einsatz der Wirtschaftsdünger stets den Vorrang vor der Klärschlammanwendung hat.

5. Die sachgerechte landwirtschaftliche Klärschlammanwendung ist ebenso wie die Verwertung anderer organischer Düngestoffe mit einem minimalen positiven Schwermetallsaldo sowie einem minimalen Eintrag organischer Schadstoffe in die Böden verbunden. Die draus resultierende Anhebung der Schwermetallgehalte ist analytisch nur bei wiederholter Klärschlammaufbringung über lange Zeiträume (in der Regel > 10 Jahre) messbar. Zur Minimierung der Schadstoffanreicherung im Boden wird empfohlen, Klärschlamm nur in sehr großen Zeitspannen auf die Flächen auszubringen, dafür aber die gesamte geeignete Fläche im Landwirtschaftsbetrieb zu nutzen.

6. Grundsätzlich wird die Entwicklung von effektiven Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung aus Klärschlamm von der Landwirtschaft begrüßt. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Nährstoffpreise denen der Mineraldünger äquivalent sind

7. Die Verpflichtung von Landwirten zur Unterlassung der Klärschlammverwertung in Abnahmeverträgen von Unternehmen des Ernteprodukthandels und der Verarbeitung ist nicht gerechtfertigt. Das schlechte „Image“ der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung in der öffentlichen Meinung beruht auf nicht fundierten und überzogenen Risikodarstellungen. 

8. nicht zertifizierte Klärschlämme sollten grundsätzlich nicht landwirtschaftlich verwertet werden.

9. Ein genereller Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung ist gegenwärtig nicht notwendig, da:

· keine ökotoxikologische Gefahr bei vorschriftsmäßiger Anwendung besteht

· das Nährstoffrecycling durch landwirtschaftliche Verwertung der gesetzlich vorgeschriebenen und gesellschaftlichen gewollten Kreislaufwirtschaft entspricht. 

· mit der angestrebten Anwendung zertifizierter Klärschlämme schadstoffarme Produkte landwirtschaftlich verwertet werden.

· die Nährstoffrückgewinnung aus Klärschlamm im Vergleich zur Herstellung von Mineraldüngerstoffen aus konventionellen Quellen zur Zeit ökonomisch nicht rentabel ist.
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